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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Üperprüfen von Gegenständen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Überprüfen von Gegenständen, wie Zi-
garettenpackungen (10), hinsichtlich korrekter Positio-
nierung aufliegender Zuschnitte, wie Banderolen (12)
mit einem Prüforgan (39). Bekannte Prüforgane haben

den Nachteil, dass sie teuer sind. Die Erfindung stellt
eine kostengünstigere Variante zur Verfügung. Dazu
werden die Zuschnitte seitlich an einer oder mehreren
Randkanten (22) beleuchtet, während das Prüforgan
(39) den Zuschnitt (12) im wesentlichen frontal erfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Über-
prüfen von Gegenständen, wie Packungen, hinsichtlich
korrekter Positionierung von aufliegenden Zuschnitten,
wie Etiketten, insbesondere zum Überprüfen der korrek-
ten Anordnung von Banderolen bei Zigarettenpackun-
gen, wobei die Gegenstände an einem Prüforgan vor-
beibewegt und im Bereich des Prüforgans von einem
oder mehreren Beleuchtungsorganen beleuchtet wer-
den, wobei die Positionierung anhand von Randkanten
des Zuschnitts ermittelt wird.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zum Überprüfen derartiger Gegenstände mit einem Prü-
forgan und einem oder mehreren Beleuchtungsorganen
im Bereich eines Förderwegs der Gegenstände, wobei
das Prüforgan die Positionierung anhand von Randkan-
ten des Zuschnitts ermittelt.
[0003] Packungen werden vielfach nach der Herstel-
lung bzw. Füllung mit Etiketten, Banderolen, Coupons
oder dergleichen versehen, die auf der Außenseite der
Packung aufgebracht werden, z.B. durch Klebung. Es
kommt darauf an, dass der aufgebrachte Zuschnitt eine
korrekte Position hat. Dies ist vor allem wichtig bei Zi-
garettenpackungen, die mit einer Steuer- oder Ver-
schlussbanderole versehen sind. Eine Schiefstellung
derselben ist unerwünscht.
[0004] Bekannt ist das Prüfen der Zuschnitte mittels
Lasertriangulationsverfahren bspw. aus DE 199 04 671
A1. Hierzu müssen jedoch aufwendige und teure Laser-
triangulationsmesssysteme eingesetzt werden.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, das Überprüfen der Positionierung von aufliegenden
Zuschnitten kostengünstiger durchzuführen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe ist das erfindungs-
gemäße Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass der
Zuschnitt seitlich an einer oder mehreren seiner Rand-
kanten beleuchtet wird, während das Prüforgan den Zu-
schnitt im wesentlichen frontal erfasst. Eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Beleuchtungshauptrichtung jedes Beleuchtungsor-
gans auf eine oder mehrere Randkanten des Zuschnitts
und die Hauptblickrichtung des Prüforgans im wesent-
lichen frontal auf den Zuschnitt gerichtet ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass selbst dann, wenn ein Zuschnitt im wesentlichen
die gleiche Farbe und Helligkeit aufweist, wie die umge-
bende Packung, eine Erkennung der Randkanten des
Zuschnitts überraschenderweise dann ermöglicht wird,
wenn die Randkanten seitlich, gegenüber dem Prüfor-
gan versetzt beleuchtet werden. Bisher war man davon
ausgegangen, dass optische, auf Mustererkennung ba-
sierende Systeme einen deutlichen Kontrast zwischen
untersuchtem Zuschnitt und umgebender Packung ver-
langen. Die Erfindung hat jedoch erkannt, dass selbst
bei derart schwierigen optischen Bedingungen eine si-
chere Positionierungsprüfung möglich wird, falls die
Randkanten des Zuschnitts intensiv beleuchtet werden,

insbesondere intensiver als die flächenhaft ausgebilde-
te Front eines Zuschnitts. Dies gilt sowohl für rauhe
Schnittkanten, als auch für vorgestanzte sowie durch-
gefärbte Zuschnitte.
[0008] Im Zusammenhang mit der Erfindung wird un-
ter dem Begriff Zuschnitt jeglicher Art eines auf einer
Packung aufliegenden flächenhaft ausgebildeten Mate-
rials verstanden, also Banderolen, Etiketten, Coupons
und dergleichen aber auch Zuschnitte der Packung
selbst, also bspw. der eine Zigaretten-Weichpackung
umgebende Wickel.
[0009] Weitere Besonderheiten der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen sowie des in der
Zeichnung näher erläuterten Ausführungsbeispiels. Es
zeigt:

Fig. 1 eine Zigarettenpackung in perspektivischer
Ansicht,

Fig. 2 eine Teilansicht einer Verpackungsmaschine
in vereinfachter Darstellung,

Fig. 3 einen Umfangsausschnitt eines Trockenrevol-
vers der Verpackungsmaschine gemäß Fig. 2
in vergrößertem Maßstab,

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Prüfbereich des
Trockenrevolvers entsprechend eines Schnit-
tes IV gemäß Fig. 3,

Fig. 5 einen vergrößerten Ausschnitt entlang der Li-
nie V in Fig. 4,

Fig. 6 ein Prüforgan mit Beleuchtungsorganen in ei-
ner Ansicht gemäß der Schnittebene VI-VI in
Fig. 5,

Fig. 7 eine stimseitige Ansicht einer sich im Trocken-
revolver befindenden Zigarettenpackung in ei-
ner Ansicht gemäß der Schnittebene VII-VII in
Fig. 5.

[0010] Fig. 1 zeigt eine Zigarettenpackung 10 des
Typs Weichbecherpackung mit quaderförmigem For-
mat. An einer oberen Stirnseite 11 der Packung 10 be-
findet sich eine langgestreckte, rechteckige Banderole
12, die mit ihren Schenkeln 13, 14 einer Vorderwand 15
und Rückwand 16 der Packung 10 teilweise abdeckt.
[0011] Die Banderole 12 wird nach Fertigstellung der
Zigarettenpackung 10 an dieser angebracht und durch
Klebung befestigt. Dabei können vereinzelt Schiefstel-
lungen der Banderole 12 auftreten, wie durch die gestri-
chelte Linie angedeutet ist. Derartige Schiefstellungen
werden anhand von Randkanten 22 der Banderole 12
ermittelt. Derartige Zigarettenpackungen 10 mit unkor-
rekt positionierter Banderole 12 sollen erkannt und aus-
gesondert werden.
[0012] Die Erfindung dient jedoch auch zum Erken-
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nen weiterer Zuschnittkanten sowie deren korrekter
Ausbildung. Bspw. ist die Zigarettenpackung von einem
Wickel 17 umgeben, der vier Seiten der Packung 10,
nämlich Vorderwand 15, Rückwand 16 und Seitenwän-
de 18 und 19 umgibt. Im Bereich der Seitenwand 19
überlappt eine Randkante 20 des Wickels 17 einen er-
sten Bereich 21 des Wickels 17. Auch eine derartige
Randkante 20 kann mit der Erfindung geprüft werden.
[0013] Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Teils
einer Verpackungsmaschine 23 zum Herstellen von Zi-
garettenpackungen. Aus Zigaretten eines Zigaretten-
magazins 24 gebildete Zigarettenformationen 25 wer-
den über eine Taschenkette 26 einem Faltrevolver 27
zugeführt, der jede Zigarettenformation mit einem Pak-
kungszuschnitt umhüllt. Über einen Zwischenrevolver
28 gelangen die erst teilweise fertiggestellten Zigaret-
tenpackungen zu einem Trockenrevolver 29, in dessen
Bereich Banderolen aufgebracht werden, so wie dies in
DE 196 47 670 A1 beschrieben ist.
[0014] Über einen Vorförderer 30 und einen Bandför-
derer 31 gelangen die Packungen zu einem Fehlpak-
kungsförderer 32, der fehlerhafte Packungen ausson-
dert. Nicht ausgesonderte Packungen werden weiter zu
einem Abförderer 33 geleitet, der die einzelnen Packun-
gen dem weiteren Verpackungsprozess zuführt.
[0015] Im Bereich der Banderolenaufbringung der
sich im Trockenrevolver 29 befindenden Packungen 10
erfolgt die Überprüfung der aufgebrachten Banderolen.
[0016] Fig. 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des
Trockenrevolvers 29 gemäß der strichpunktierten Linie
III in Fig. 2. Zigarettenpackungen 10 werden in sog. Ta-
schen 34 des Trockenrevolvers 29 entlang des Förder-
wegs 35 transportiert. Eine Packung 10 wird in der Ta-
sche 34 einerseits von einem Taschenprofil 36A und an-
dererseits von einer Seitenleiste 36 geführt. Die Seiten-
leiste 36 ist an einem schwenkbar ausgebildeten Hebel
37 angeordnet.
[0017] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf einen Prüfbe-
reich des Trockenrevolvers entsprechend der Sichtrich-
tung IV aus Fig. 3. Zigarettenpackungen 10 gelangen
über einen Schieber 38 in die langgestreckten Taschen
34, die bspw. jeweils zur Aufnahme von drei Zigaretten-
packungen 10 dienen. Die Zigarettenpackungen 10
werden derart in die Tasche 34 eingeschoben, dass die
Banderole sich auf einem einem Prüforgan 39 zuge-
wandten Ende befinden.
[0018] Fig. 5 zeigt mit dem Prüforgan 39 im Zusam-
menhang stehende Einzelheiten aus Fig. 4 entlang der
strichpunktierten Linie V. Das Prüforgan 39 umfasst ein
Objektiv 40, insbesondere bestehend aus einem Lin-
sen-Blenden-System. Im Bereich des Objektivs 40 sind
Beleuchtungsorgane 41, 42 angeordnet.
[0019] Während die Hauptblickrichtung 43 des Prü-
forgans 39 frontal auf den an der Stirnseite 11 der Ziga-
rettenpackung 10 angebrachten Bereich der Banderole
12 gerichtet ist, sind die Hauptbeleuchtungsrichtungen
44, 45 der Beleuchtungsorgane 41, 42 vorwiegend auf
Randkanten 22 im Bereich der Stirnseite 11 der Zigaret-

tenpackung 10 gerichtet. Hauptblickrichtung 43 und
Hauptbeleuchtungsrichtung 44 bzw. 45 schneiden sich
jeweils in einem Winkel α bzw. β. Die Winkel α bzw. β
liegen in einem Bereich von 45° bis 90° und vorzugs-
weise im Bereich von 70° bis 80°. In diesem Winkelbe-
reich ergibt sich ein Optimum an vom Prüforgan 39 emp-
fangenen, von den Randkanten 22 reflektiertem Licht,
das von den Beleuchtungsorganen 41, 42 auf die Rand-
kanten 22 gestrahlt worden ist. Ferner bewirkt die Wahl
der Winkel α, β in den genannten Bereichen, dass das
von der Banderolenfront auf das Prüforgan 39 reflektier-
te Licht geringere Intensität pro Fläche hat, als das von
den Randkanten 22 reflektierte Licht. Hierdurch erschei-
nen die Randkanten 22 wesentlich heller als die flächen-
haft ausgebildete, an der Stirnseite 11 der Zigaretten-
packung 10 angebrachte Banderole 12. Durch diese be-
sondere Art der Beleuchtung könnten selbst durchge-
färbte Banderolen oder andere Zuschnitte selbst bei
gleichfarbigem und gleichhellem Hintergrund sicher von
dem Prüforgan 39 erkannt werden.
[0020] Ein Triggersensor 46 detektiert eine Referenz-
position der Tasche 34 anhand eines im Bereich jeder
Tasche 34 angebrachten Referenzpunkts 47, bspw. ei-
nes Metallstifts, der einen Initiator des Triggersensors
46 anspricht. Hierbei erzeugt der Triggersensor ein Trig-
gersignal, das eine Momentaufnahme des Prüforgans
39 bzw. der Kamera auslöst. Ferner schaltet das Trig-
gersignal auch die Beleuchtungsorgane 41, 42 ein, die
jeweils nur kurzzeitig, insbesondere im Pulsbetrieb ein-
geschaltet und sodann wieder ausgeschaltet werden.
[0021] Der Triggersensor 46 kann bspw. statt des ge-
nannten Metallstifts am Referenzpunkt 47 vorbestimm-
te Kanten des Trockenrevolvers 29 abfragen oder bspw.
als optischer Sensor eine sich auf der Welle des Revol-
vers befindende Zahnscheibe abtasten. Im Ergebnis
dient der Triggersensor dazu, eine bestimmte, exakt
festgelegte Position einer Zigarettenpackung 10 in einer
Tasche 34 zu erkennen, so dass das Prüforgan Aufnah-
men von Zigarettenpackungen an miteinander ver-
gleichbaren Positionen durchführen kann.
[0022] Fig. 6 zeigt das Prüforgan 39 in einer Ansicht
gemäß der Schnittebene VI-VI aus Fig. 5 einschließlich
der aus jeweils einer Reihe von Weißlicht-Leuchtdioden
48 bestehenden Beleuchtungsorganen 41, 42.
[0023] Das Prüforgan 39 umfasst bevorzugt eine
elektronische Kamera, insbesondere eine CCD-Kame-
ra, bei der nach Position und Größe vorbestimmte Un-
tersuchungsbereiche, insbesondere sog. Auswertefen-
ster, innerhalb des von der Kamera erfassten Bildet aus-
wählbar und auf Helligkeitsunterschiede auswertbar
sind.
[0024] Fig. 7 zeigt derartige Auswertefenster 49A-D,
wie sie in ein vom Prüforgan 39 erfasstes Bild der Stirn-
seite 11 einer sich in einer Tasche 34 befindenden Zi-
garettenpackung 10 gelegt sind. Drei Auswertefensters
49A-C sind auf die Randkanten 22 der Banderole 12 ge-
legt. Da die Randkanten 22 sich als helle Linien, insbe-
sondere gegenüber der Umgebung hellere Linien, dar-
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stellen, erlaubt eine Kontrastauswertung innerhalb der
Auswertefenster 49A-C eine exakte Positionsbestim-
mung der Banderole 12 auf der Stirnseite 11. Insbeson-
dere kann eine etwaige Abweichung der Banderole 12
in Bezug auf die Mitte der Stirnseite 11 sowie eine et-
waige Schiefstellung der Banderole 12 erfasst werden.
Ein weiteres Auswertefenster 49D ist auf eine Referenz-
position der Tasche 34 gerichtet. Diese Referenzpositi-
on der Tasche 34 wird benötigt, um feststellen zu kön-
nen, ob die Banderole sich tatsächlich in der Mitte der
Stirnseite 11 der Zigarettenpackung 10 befindet. Des
weiteren erlaubt die Anordnung der Auswertefenster ei-
ne Erfassung der Breite der Banderole, indem je ein
Auswertefenster 49A und 49B bzw. 49C auf zwei sich
gegenüberliegende Randkanten 22 gerichtet ist.
[0025] Wenn die Positionierung eines Zuschnitts als
fehlerhaft erkannt worden ist - sei es eine Banderole,
eine Etikett, ein Coupon oder ein Wickel - wird von einer
mit dem Prüforgan verbundenen Auswerteeinheit ein
Ausschusssignal erzeugt, das ein Aussondern der be-
treffenden Packung über den Fehlpackungsförderer 32
bewirkt. Die Erfindung ermöglicht auf diese Weise eine
kostengünstige Überprüfung von Packungen und er-
höht somit in wesentlichem Maße die Produktqualität.

Bezugszeichenliste:

[0026]

10 Zigarettenpackung
11 Stirnseite
12 Banderole
13 Schenkel
14 Schenkel
15 Vorderwand
16 Rückwand
17 Wickel
18 Seitenwand
19 Seitenwand
20 Randkante des Wickels
21 Bereich des Wickels
22 Randkante der Banderole
23 Verpackungsmaschine
24 Zigarettenmagazin
25 Zigarettenformation
26 Taschenkette
27 Faltrevolver
28 Zwischenrevolver
29 Trockenrevolver
30 Vorförderer
31 Bandförderer
32 Fehlpackungsförderer
33 Abförderer
34 Tasche
35 Förderweg
36 Seitenleiste
36A Taschenprofil
37 Hebel

38 Schieber
39 Prüforgan
40 Objektiv
41 Beleuchtungsorgan
42 Beleuchtungsorgan
43 Hauptblickrichtung
44 Hauptbeleuchtungsrichtung
45 Hauptbeleuchtungsrichtung
46 Triggersensor
47 Referenzpunkt
48 Weißlicht-Leuchtdioden
49 Auswertefenster

Patentansprüche

1. Verfahren zum Überprüfen von Gegenständen, wie
Packungen (10), hinsichtlich korrekter Positionie-
rung von aufliegenden Zuschnitten (12, 17), wie Eti-
ketten, insbesondere zum Überprüfen der korrek-
ten Anordnung von Banderolen (12) bei Zigaretten-
packungen (10), wobei die Gegenstände (10) an ei-
nem Prüforgan (39) vorbeibewegt und im Bereich
des Prüforgans (39) von einem oder mehreren Be-
leuchtungsorganen (41, 42) beleuchtet werden,
wobei die Positionierung anhand von Randkanten
(20, 22) des Zuschnitts (12, 17) ermittelt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zuschnitt (12,
17) seitlich an einer oder mehreren seiner Rand-
kanten (20, 22) beleuchtet wird, während das Prü-
forgan (39) den Zuschnitt (12, 17) im wesentlichen
frontal erfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Triggersensor (46) ein Trigger-
signal erzeugt, wenn ein Gegenstand eine Prüfpo-
sition erreicht hat, das die Beleuchtungsorgane (41,
42) einschaltet und/oder eine Momentaufnahme
des Gegenstands (10) durch das Prüforgan (39)
auslöst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Auswertefenster
(49A-D) innerhalb des vom Prüforgan (39) während
der Momentaufnahme erfassten Bildes auf Hellig-
keitsunterschiede ausgewertet werden, um exakte
Positionen der Randkanten (20, 22) zu erhalten,
wobei die Auswertefenster (49A-D) im Bereich er-
warteter Randkantenpositionen und/oder im Be-
reich einer Referenzposition einer Tasche (34) zur
Aufnahme eines Gegenstands (10) ausgewählt
werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite so-
wie die Position einer Banderole (12) im Hinblick auf
deren Mittigkeit in Bezug zur Packung (10) und/
oder auf eine etwaige Schiefstellung ausgewertet
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wird.

5. Vorrichtung zum Überprüfen von Gegenständen,
wie Packungen (10), hinsichtlich korrekter Positio-
nierung von aufliegenden Zuschnitten (12, 17), wie
Etiketten, insbesondere zum Überprüfen der kor-
rekten Anordnung von Banderolen (12) bei Zigaret-
tenpackungen (10), mit einem Prüforgan (39) und
einem oder mehreren Beleuchtungsorganen (41,
42) im Bereich eines Förderwegs (35) der Gegen-
stände (10), wobei das Prüforgan (39) die Positio-
nierung anhand von Randkanten (20, 22) des Zu-
schnitts (12, 17) ermittelt, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hauptbeleuchtungsrichtung (44, 45)
jedes Beleuchtungsorgans (41, 42) auf eine oder
mehrere Randkanten (20, 22) und die Hauptblick-
richtung (43) des Prüforgans (39) im wesentlichen
frontal auf den Zuschnitt (12, 17) gerichtet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Hauptbeleuchtungsrichtung
(44, 45) einen Winkel von 45° bis 90°, insbesondere
70° bis 80°, zur Hauptblickrichtung (43) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beleuchtungsorgane (41,
42) helle Weißlicht-Leuchtdioden (48) aufweisen.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsor-
gane (41, 42) gepulst ein- und ausschaltbar sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, ge-
kennzeichnet durch einen Triggersensor (46) zum
Erfassen einer Prüfposition eines Gegenstands
(10) und zum Erzeugen eines Triggersignals zum
Einschalten der Beleuchtungsorgane (41, 42) und/
oder zum Erzeugen einer Momentaufnahme eines
Gegenstands (10) in der Prüfposition.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Prüforgan (39)
eine elektronische Kamera, insbesondere eine
CCD-Kamera, aufweist und vorbestimmte Berei-
che, insbesondere Auswertefenster (49A-D), inner-
halb des von der Kamera erfassten Bildes auswähl-
bar und auf Helligkeitsunterschiede auswertbar
sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens zwei oder drei Auswer-
tefenster (49A-C) auf die Randkanten (20, 22) eines
Zuschnitts (12, 17) gerichtet sind und insbesondere
ein weiteres Auswertefenster (49D) auf einer Refe-
renzposition einer Tasche (34) zur Aufnahme eines
Gegenstands (10) gerichtet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 11, ge-

kennzeichnet durch eine Anordnung im Bereich
eines offenen Taschenendes eines Revolvers, ins-
besondere Trockenrevolvers (29), einer Zigaretten-
verpackungsmaschine (23) und/oder im Bereich ei-
nes Fehlpackungsförderers (32) zum Aussondern
evtl. Fehlpackungen (35) in Förderrichtung vor dem
Fehlpackungsförderer (32).
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